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100-Millionen-Euro-Paket für Kommunen 
 
Für reichliche Schlagzeilen sorgte die Ankündigung der 
Landesregierung, nun doch zusätzliche Finanzhilfen für die 
Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Vorausgegangen waren zahlreiche öffentliche Meinungs-
äußerungen von kommunalen Verantwortungsträgern aller 
Ebenen zur vermeintlich unzureichenden Finanzausstat-
tung der Kommunen. Insbesondere die hartnäckige Kritik 
der Landrätinnen und Landräte am ihrer Meinung nach un-
zureichenden Ausgleich der Mehrkosten für die Kreis-
strukturreform in 2011 trug letztendlich Früchte. 
 

 
 
Spitzengespräche zwischen Landesregierung und kommu-
nalen Verbänden fanden statt, weitere wurden vereinbart. 
Die Entscheidung über die Verteilung der Mittel im Koaliti-
onsausschuss am Abend des 16.4. sorgte dann aber doch 
noch für eine Überraschung. 
 
Die Auszahlung der Hilfen soll demnach in drei Jahres-
scheiben von 2014 bis 2016, und zwar einwohnerbezogen, 
erfolgen. 40 % sollen 2014 fließen, 2015 und 2016 jeweils 
30 %. Die kreisfreien Städte erhalten ca. 60 Euro je Ein-
wohner, Landkreise und kreisangehörige Städte und Ge-
meinden jeweils rund 30 Euro pro Einwohner. Verwendet 
werden sollen diese Gelder zum Ausgleich für Mehrausga-
ben für die Kreisgebietsreform, zur Schuldentilgung oder 
für Investitionen und Instandhaltungen. 
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Für die noch nicht abgeschlossenen Ver-
mögensauseinandersetzungen im Zuge 
der Kreisstrukturreform sollen Mittel aus 
dem kommunalen Ausbaufonds teils als 
Zuschuss, teils als Kredit zur Verfügung 
gestellt werden. Hier ist die Höhe der Fi-
nanzhilfen noch nicht beziffert. 
 
Darüber hinaus soll die Auszahlung von 
anteiligen Steuermehreinnahmen des 
Landes aus dem letzten Jahr, die nach 

der üblichen Systematik den Kommunen 
erst zeitverzögert zwei Jahre später - in 
diesem Fall also 2014 - zufließen würden, 
auf 2013 vorgezogen werden. Dies sind 
über 55 Millionen Euro. 16 Millionen da-
von sind für die anwachsenden Sozial-
lasten der Kreise und kreisfreien Städte 
vorgesehen. 
 

M.T. 

 

SGK-Fachkonferenz „Inklusive Bildung in M-V“ 
mit Frau Prof. Dr. Katja Koch 

 
In unserer Februar-Ausgabe des „Info-
Dienst“ hatten wir eine Fachkonferenz zur 
Thematik „Inklusion in Kita und Schule“ für 
den März angekündigt.  
 
Frau Professor Koch von der Universität 
Rostock war Leiterin der vom Bildungsmi-
nisterium eingesetzten Expertenkommis-
sion “Inklusive Bildung in Mecklenburg-
Vorpommern bis 2020“ und hat im Januar 
den Abschlussbericht der Kommission 
erstmals im Bildungsausschuss des 
Landtags vorgestellt. Die fünf Schwer-
punktbereiche des Berichts „Übergang 
Kita – Schule“, „schrittweise Auflösung der 
Förderschulen“, „diagnoseunabhängige 
Stundenzuweisungen“, „Weiterbildungs-
programm für Lehrerinnen und Lehrer“ 
sowie „Anforderungen an die Schulträger“, 

hatten wir in der Februarausgabe kurz 
skizziert. 
 
Die Präsentation des Expertenberichts 
dieser Kommission sollte Kernstück unse-
rer Veranstaltung sein und von einem Mit-
glied der Kommission selbst vorgestellt 
werden. Leider war es weder Frau Prof. 
Koch noch einem anderen Mitglied der 
Kommission möglich, für den Märztermin 
zur Verfügung zu stehen. Da Frau Prof. 
Koch uns jedoch für den Juni eine Zusage 
geben konnte, haben wir die Tagung kur-
zerhand nun auf den 21. Juni 2013 ver-
schoben. Sie findet im Informatik Center 
Roggentin bei Rostock statt.  
 
Bitte merkt euch diesen Termin vor. Die 
Einladungen werden wir in der zweiten 
Maihälfte verschicken. 

 

Termine 
 
15. Juni 2013 „Energiewende in Kommunen“ – Fachkonferenz in Kooperation mit 

dem BUND in Neubrandenburg 
  
15. Juni 2013 Seminar zur Stärkung der dem. Kultur in Kooperation mit dem Regi-

onalzentrum für dem. Kultur Westmecklenburg in Neukloster 
  
21. Juni 2013 „Inklusive Bildung in M-V“ – Fachkonferenz in Roggentin 
  
Die Einladungen zu den Veranstaltungen erfolgen zeitnah. Anmeldungen können natürlich 
jederzeit in der Geschäftsstelle erfolgen. Für die weitere Veranstaltungsplanung lohnt sich 
auch ein Blick auf unsere Internetseite www.sgk-mv.de.  

http://www.sgk-mv.de/
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Kommunalpolitik auf dem Landesparteitag? 
 
Als SGK müssen und dürfen wir die Frage 
stellen: 
Spielte Kommunalpolitik auf dem Landes-
parteitag der SPD in Salem eine Rolle? 
Nun, zunächst haben wir selbst dafür ge-
sorgt. Die SGK darf nunmehr selbst An-
träge stellen, und so machten wir uns be-
züglich des Leitantrages viermal bemerk-
bar. Viermal folgte der Landesparteitag -
manchmal leicht modifiziert - unserem 
Ansinnen. Verwundert hatte es uns schon, 
dass im Leitantrag gerade bezüglich des 
wichtigen Themas Energiewende die 
Kommunen überhaupt nicht vorkamen, 
werden sie doch sonst immer gerade als 
ausgesprochen wichtige Partner benannt. 
Aber gut, dafür gibt es Landesparteitage, 
dafür gibt es ein Antragsrecht der SGK, 
und so haben wir uns erfolgreich zu den 
Themen Energie, Langzeitarbeitslose, 
Familienpolitik und weltoffenes Land zu 
Wort gemeldet. 
 
Spannend wurde es dann bezüglich eines 
Antrags des Kreisverbandes Schwerin. Es 
ging um die öffentliche Daseinsvorsorge. 
Ich zitiere hier nur die ersten beiden Ab-
sätze: „Die SPD Mecklenburg-Vorpom-
mern bekennt sich zu einer leistungsfähi-
gen öffentlichen Daseinsvorsorge durch 
die Kommunen. Die hochwertige Versor-
gung mit wichtigen Dienst- und Sachleis-
tungen soll dauerhaft zugänglich und be-
zahlbar bleiben. Die SPD Mecklenburg-
Vorpommern lehnt Privatisierungen von 
kommunalen Unternehmen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge ab. Das schließt 
auch den Verkauf von Unternehmensan-
teilen jetzt schon privatisierter, ehemals 
kommunaler Unternehmen ein, um die 
kommunalen Mitbestimmungsrechte in 
Unternehmen der Daseinsvorsorge zu 
wahren. 
Insbesondere sollen die Stadt- und 
Kreistagsfraktionen im Hinblick auf die 
immer weiter steigenden Schulden nicht 
der Versuchung erliegen, durch die Priva-
tisierung von kommunalen Unternehmen 
kurzfristige und einmalige positive Effekte 

auf den Haushalt zu erzielen, die sich 
langfristig unter Umständen finanziell ne-
gativ auswirken und einem Verlust an 
Struktur- und Einflussmöglichkeiten auf 
die dann privatisierten Unternehmen nach 
sich ziehen.“ 
 
Abgesehen davon, dass ein SPD-Partei-
tag bestimmt nicht verhindern kann, dass 
eine SPD-Fraktion im Kreistag oder in der 
Gemeindevertretung einem vorher aus-
führlich diskutierten und wohl abgewoge-
nen Privatisierungsbeschluss zustimmt, 
wäre es gut gewesen, einen solchen An-
trag ausführlich mit der SGK zu diskutie-
ren und ihn vielleicht dann etwas ausge-
wogener zu gestalten. Die Zielrichtung 
des Antrags und letztlich dann auch Be-
schlusses des Parteitages, eine leis-
tungsfähige öffentliche und - ich setze 
hinzu -  bezahlbare öffentliche Daseins-
vorsorge zu sichern und damit dem neoli-
beralen Geist zu wehren, ist auch aus 
Sicht der SGK richtig. Wir werden uns mit 
diesem Parteitagsbeschluss nun 
auseinandersetzen und gegebenenfalls 
zum nächsten Parteitag einen eigenen 
Antrag einreichen... 
 

 
Quelle: SPD-Landesverband MV 

 
Ein Höhepunkt aus kommunalpolitischer 
Sicht war der Auftritt von Sigmar Gabriel. 
Auf Nachfrage stellte er die programmati-
schen Aussagen der Bundespartei zur 
Kommunalpolitik vor, und die setzen ganz 
einfach und konkret und vor allem 
finanziell untersetzt auf die Stärkung der 
Kommunen. Man kann es auch anders 
sagen: Die Bundes-SPD hat ihr kommu-
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nalpolitisches Herz wiederentdeckt! Das 
kann man auch im Informationsbrief 
4/2013 der Bundes-SGK bezüglich des 
Regierungsprogramms gut nachlesen. 
 
Zurück zu unserem Parteitag: Auch Erwin 
Sellering als unser Landesvorsitzender 
und Ministerpräsident ist auf die Situation 
der Kommunen in seiner Rede eingegan-
gen. Mittlerweile gibt es auch eine Ent-
scheidung des Koalitionsausschusses, 
den Kommunen in Mecklenburg-Vorpom-
mern 2014 bis 2016 zusätzlich 100 Millio-
nen Euro zur Verfügung zu stellen. Da ist 
gut so! Unsere strukturellen Haushalts-
probleme sind damit aber nicht gelöst. 
Insofern ist die Zusage von Erwin Selle-

ring während des Kommunalgipfels, auch 
die vertikale Finanzverteilung, also den 
Anteil der Kommunen an den gesamten 
Einnahmen des Landes - vereinfacht aus-
gedrückt - zu prüfen, sehr zu begrüßen. 
Nehmen wir ihn beim Wort! Nicht alle 
SPD-Landespolitiker haben diesen Satz 
bisher so bestätigt. Aber vielleicht können 
wir dennoch bald sagen, dass auch die 
Landes-SPD ihr kommunalpolitisches 
Herz entdeckt hat. Erste Schritte dahin 
sind offenbar gegangen worden. Und 
auch das ist gut so! 
 

Thomas Beyer 
SGK-Landesvorsitzender 

 
 
 

Weiterer Schritt zur Erleichterung der Doppik 
 

Die Umstellung der Haushaltsführung der 
Gemeinden und Kreise scheint in Meck-
lenburg-Vorpommern ein „lernender Pro-
zess“ zu sein - und das ist gut so.  
 

 
 
Die Einführung der sog. Doppik, der 
Buchführung nach kaufmännischem Vor-
bild, in M-V ist eigentlich von langer Hand 
und unter Beteiligung der Kommunen 
gründlich vorbereitet worden. Dazu war 
seinerzeit eigens ein „Gemeinschaftspro-
jekt Neues Kommunales Haushalts- und 
Rechnungswesen“  eingerichtet worden. 
Vielleicht waren die Beteiligten dabei so-
gar ein wenig zu gründlich, wie die zahl-
reichen Vorschriften, Einzelbestandteile 
der Haushaltssatzung und des Haushalts-
plans, die Anlagen dazu usw. vermuten 
lassen könnten. Und so hatten und haben 
auch viele Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter ihre liebe Not damit. 
Und nicht nur sie, auch so manch eine 
Kämmerei gelangt hier an ihre Grenzen. 

Das trifft auf Amtsverwaltungen, die für 
die Haushalte und deren Planungen meh-
rerer Gemeinden zuständig sind, in be-
sonderer Weise zu.  
 
Im Dezember 2011 – die sog. Frühstarter 
begannen 2008 mit der Umstellung von 
kameralistischer Haushaltsführung auf 
doppische – nahm das Innenministerium 
erste Änderungen der im Dezember 2008 
veröffentlichten Verwaltungsvorschriften 
zur Gemeindehaushaltsverordnung Dop-
pik vor.  
 
Im März dieses Jahres nun erfolgten um-
fangreiche Änderungen, die insbesondere 
kleinere Gemeinden und ihre Verwaltun-
gen entlasten sollen. Kleine amtsangehö-
rige Gemeinden brauchen danach nur 
noch zwei Teilhaushalte bilden. Für die 
Kosten- und Leistungsrechnung gilt für 
kleine Gemeinden nun, dass der produkt-
orientierte Haushalt mit einer angemesse-
nen Produktgliederung und internen 
Leistungsverrechnungen ausreichend sei.  
 
Für alle gilt: Für die Haushaltsjahre 2013 
und 2014 reicht jetzt der ausgeglichene 
Finanzhaushalt aus, um keine rechtsauf-
sichtlichen Maßnahmen befürchten zu 
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müssen. Auch die Deckungsmöglichkeiten 
aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind 
erweitert worden. 
 
Darüber hinaus wurde ein neuer Absatz 
eingeführt, der sich mit der Ausweisung 
von Zuwendungen für Investitionsförde-
rungsmaßnahmen, Beiträge und ähnliche 
Entgelte befasst. Ein weiterer Abschnitt ist 
jeweils dem Vorbericht, dem Nachtrags-
haushalt, der Übertragbarkeit von Aus-
zahlungen, Deckungsmöglichkeiten aus 
der allgemeinen Rücklage und weiteren 
Regelungen die Rücklagen betreffend 

gewidmet. Außerdem wurde die Verwal-
tungsvorschrift zu § 37 „Besondere Bi-
lanzposten“ erheblich erweitert. 
 
Wer sich vertiefend mit der Thematik be-
fassen möchte, kann gern eine Synopse 
mit allen Veränderungen in den Verwal-
tungsvorschriften zur Gemeindehaus-
haltsverordnung Doppik vom 25. Februar 
2008 in der SGK-Geschäftsstelle anfor-
dern. 
 

M.T. 

 
 

Sicherstellung des Brandschutzes in M-V 
 

Die Sicherstellung des Brandschutzes, die 
anwachsenden Anforderungen an techni-
sche Hilfeleistungen sowie die Bekämp-
fung von Großschadenslagen stellen die 
Feuerwehren der Gemeinden in Mecklen-
burg-Vorpommern - aber auch die vieler 
anderer Bundesländer in Deutschland - 
vor große Herausforderungen. Diesem 
Artikel nachfolgend haben wir zur Thema-
tik als „Blick über den Tellerrand“ einen 
Artikel aus der „Demokratischen Ge-
meinde“ dazu abgedruckt. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern beschäfti-
gen wir uns schon seit vielen Jahren mit 
der Thematik und insbesondere mit der 
Situation, dass in einwohnerschwachen 
Gemeinden der Brandschutz an seine 
Grenzen stößt und nicht mehr in jedem 
Fall gewährleistet werden kann. Aus die-
sem Grund haben wir beispielsweise 2009 
die Position des Amtswehrführers in § 12 
des Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setzes M-V eingeführt. Das allein reicht 
jedoch bei weitem nicht aus. Wenn man 
das gesamte Aufgabenspektrum der Feu-
erwehren in den Blick nimmt, erkennt man 
sehr schnell, dass weitere Maßnahmen 
unerlässlich sind.  
 
 

Das Innenministerium M-V hat im Februar 
dieses Jahres ein „Eckpunktepapier zur 
künftigen Sicherstellung des Brandschut-
zes in Mecklenburg-Vorpommern“ erstellt, 
das zurzeit im politischen Raum diskutiert 
wird. Hierin sind für 16 Eckpunkte 10 
Handlungsfelder und 47 Handlungslinien 
definiert und über 100 Einzelmaßnahmen  
zur Umsetzung bis über das Jahr 2020 
hinaus beschrieben.  
 

 
 
Die lesenswerte Kurzfassung des Papiers 
umfasst 8 Seiten, die Langfassung 
(ebenfalls lesenswert) 43. Beide stehen 
auf der Internetseite des Innenministeri-
ums zum Herunterladen bereit. 
 

M.T.
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Über den Tellerrand geschaut I 

 
„Demokratische Gemeinde“, Ausgabe 3-4/2013, S. 42.  
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Wasser in kommunaler Hand 
 
Am 24. Januar 2013 hat der Binnen-
marktausschuss des Europäischen Par-
laments einem Entwurf der EU-Kommis-
sion für eine Richtlinie zur Vergabe von 
Konzessionen mehrheitlich zugestimmt, 
was einen erheblichen Protest der kom-
munalen Ebene (nicht nur in Deutschland) 
nach sich zog. 
 

 
 
Der in Brüssel gefundene Kompromiss für 
den Bereich der Wasserwirtschaft ist für 
die Kommunen schon allein deshalb frag-
würdig, da er allein Ausnahmen bei der 
Konzessionsvergabe für rein öffentlich- 
rechtlich strukturierte Unternehmen vor-
sieht. Andere im Vollbesitz des öffentli-
chen Eigentums befindliche Stadtwerke, 
die als GmbH und AG organisiert sind, 
fallen nur dann nicht unter die Vergabe-
richtlinie, wenn sie 80 % und mehr des 
Jahresumsatzes mit der Wasserversor-
gung der betreffenden Kommune erwirt-
schaften. Diese Konstellation tritt jedoch 
sehr selten ein. Die Folge ist eine ver-
pflichtende Ausschreibung von Konzessi-
onen bei öffentlichen Mehrspartenbetrie-
ben. Darüber hinaus fallen alle öffentli-
chen Betriebe mit einer privaten Beteili-
gung grundsätzlich unter die Ausschrei-
bungspflicht. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
in seinen bisherigen Entscheidungen zur 
Vergabe von Dienstleistungskonzessio-
nen immer wieder die Grundsätze des 
EU-Primärrechts – insbesondere der 
Transparenz, Nichtdiskriminierung und 
Verhältnismäßigkeit – unterstrichen. Dar-
aus ergaben sich für die Kommunen aus-

reichende Leitlinien zur rechtsicheren und 
europarechtskonformen Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen. Die neue 
Richtlinie der EU-Kommission bedeutet 
hingegen eine massive Einschränkung 
der Handlungsspielräume und der Orga-
nisationshoheit der Kommunen – insbe-
sondere bei der interkommunalen Zu-
sammenarbeit und der Inhousevergabe. 
Von der Bürokratisierung und der Verlän-
gerung der Vergabeverfahren ganz zu 
schweigen. 
 
Überdies hat der Binnenmarktausschuss 
den unterschiedlichen Organisations-
strukturen der Wasserwirtschaft in 
Deutschland und Europa offensichtlich 
keine Beachtung geschenkt. Durch die 
Richtlinie wird zudem der organisatorisch 
rechtliche Veränderungsdruck für die 
Mehrspartenbetriebe grundlos erhöht. 
Wollte man nun unter diesen Vorausset-
zungen die Ausschreibungspflicht umge-
hen und einer möglichen Privatisierung 
entgegenwirken, hätte dies mutmaßlich 
die vollständige Umorganisation der 
kommunalen Wasserwirtschaft zur Folge 
– ein unverhältnismäßiger Eingriff in die 
nationale Organisationsfreiheit, die durch 
den Vertrag von Lissabon garantiert wird. 
 
Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
hat sich in seiner Sitzung vom 22. März 
2013 einstimmig gegen die EU-Richtlinie 
ausgesprochen. Die Parlamentarier waren 
sich darin einig, dass die Trinkwasserver-
sorgung originärer Bestandteil der kom-
munalen Daseinsvorsorge ist und als öf-
fentliches Gut nicht den Regeln des Bin-
nenmarktes ausgesetzt sein sollte. Trink-
wasser ist als Grundnahrungsmittel für 
alle Menschen in guter Qualität und zu 
angemessenen Preisen zur Verfügung zu 
stellen. Die Kommunen müssen daher in 
der Lage bleiben, hierauf unmittelbar Ein-
fluss zu nehmen. 
 

Martin Handschuck
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Über den Tellerrand geschaut II 

 
„Demokratische Gemeinde“, Ausgabe 3-4/2013, S. 25.  
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Demografischer Wandel im ländlichen Raum 
 
Der demografische Wandel stellt insbe-
sondere den ländlichen Raum vor große 
Herausforderungen. Ein Beispiel, dass 
gemeindliche Selbstverwaltung vor Ort 
gelebt wird, ist die geplante Einrichtung 
eines Dorfladens in der Gemeinde Gram-
bow im Landkreis Ludwiglust-Parchim. 
Wir verweisen hierzu im Detail auf den 
Artikel aus der Schweriner Volkszeitung 
„Grambower bauen einen Dorfladen“, […]. 
 
Interessant ist auch ein vom Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz bei der Landgesellschaft M-V 
in Auftrag gegebenes Modellvorhaben 
„Demografiecheck für den Raum Parchim-
Lübz-Plau“, in dem mit lokalen Akteuren 
die Herausforderungen besprochen und 
örtliche Lösungsansätze entwickelt wer-
den sollen, welche dann auch in der Re-
gionalplanung berücksichtigt werden. Be-
merkenswertes Ergebnis dieser Analyse 
ist unter anderem, dass auch die Grund-
zentren so stark vom demografischen 
Wandel (Abnahme der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter) betroffen sind, dass 
evtl. auch dort die Erbringung von Grund-

daseinsfunktionen wie Gesundheit und 
Pflege problematisch werden kann. Die-
ses und weitere Themen im Zusammen-
hang mit der immer älter werden Bevölke-
rung in M-V werden in der Landes-En-
quetekommission „Älter werden in M-V“ 
beraten. In dem Zusammenhang sei 
nochmals an den folgenden Link zu den 
Ergebnissen der Enquetekommission 
verwiesen: 
www.landtag-
mv.de/landtag/gremien/enquete-kommis-
sion.html,[...]. 
 
Der Städte- und Gemeindetag wird sich 
weiterhin vertiefend mit Chancen und Ri-
siken der demografischen Entwicklung im 
ländlichen Raum befassen. Am 13. Au-
gust 2013 wird hierzu eine Fachveran-
staltung in Schwerin im Haus der kommu-
nalen Selbstverwaltung stattfinden. Die 
Einladungen werden an die Mitglieder 
[des StGT] zu gegebener Zeit direkt ver-
sandt. 
 
Quelle: Der Überblick Heft 4/2013, S. 155. 

 

 
Quelle: Ostseezeitung vom 23. April 2013, Ausgabe Wismar 

http://www.landtag-mv.de/landtag/gremien/enquete-kommission.html
http://www.landtag-mv.de/landtag/gremien/enquete-kommission.html
http://www.landtag-mv.de/landtag/gremien/enquete-kommission.html
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Aufbau medizinischer Spezialeinheiten 
für Bevölkerungsschutz kann beginnen. 

Innenminister Caffier unterzeichnet Vereinbarung und übergibt Fahrzeuge 
 
Pressemeldung des Ministeriums für Inne-
res und Sport Nr. 55 - 13.04.2013 
 
Im Rahmen des 16. Landeswettbewerbs 
der Rotkreuz-Bereitschaften des DRK 
unterzeichnete Innenminister Lorenz Caf-
fier heute gemeinsam mit dem Präsiden-
ten des DRK-Landesverbands Werner 
Kuhn die Vereinbarung zum Aufbau und 
Betrieb einer Medical Task Force (MTF) in 
Mecklenburg-Vorpommern. Damit setzt 
das Land die strategische Neuausrichtung 
des Bundes im Bevölkerungsschutz um. 
Gleichzeitig übergab Innenminister Caffier 
an den DRK-Landesverband die ersten 
von insgesamt 21 Spezialfahrzeugen, die 
der Bund zur Verfügung stellt.  
 
Die Medizinischen Task Forces sind 
zentraler Bestandteil eines neuen Aus-
stattungskonzeptes des Bundes für den 
Bevölkerungsschutz. Sie ergänzen den 
Sanitätsdienst im Katastrophenschutz der 
Länder und sollen die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung bei einem Mas-
senanfall von Verletzten sichern. Bis zum 
Jahr 2020 soll der Aufbau von drei Medi-
cal Task Forces im Land mit insgesamt 
660 Rettungssanitätern und Notärzten 
vollständig abgeschlossen sein.  
 
"Neben den hauptberuflichen Kräften bei 
Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr 
wird das Hilfeleistungssystem in der Bun-
desrepublik getragen durch das ehren-
amtliche und bürgerschaftliche Engage-
ment der freiwilligen Helferinnen und 
Helfer", sagte Innenminister Caffier. "Ich 
bin mir sicher, dass sie sich auch in den 
neuen Spezialeinheiten aktiv einbringen 
werden." 
 
Es ist vorgesehen, in Mecklenburg-Vor-
pommern die drei MTF in den Großräu-
men Schwerin, Rostock und Neubranden-
burg zu etablieren. 

Für die Integration der Ausstattung der 
neuen Spezialeinheiten wurde durch eine 
im Vorfeld eingerichtete Arbeitsgruppe auf 
Landesebene ein Funktionskonzept er-
stellt. Ein Bestandteil des Funktionskon-
zeptes ist die heute zwischen dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Lan-
desverband des Deutschen Roten Kreu-
zes geschlossene Vereinbarung über den 
Aufbau, die Vorhaltung und den Einsatz 
der MTF.  
 
Die Medical Task Force besteht aus so-
genannten einzelnen Fachmodulen, die 
dann als Einheit eine besondere katastro-
phenmedizinische Lage bewältigen kön-
nen. Es können Verletzte nach chemi-
schen, biologischen, radioaktiven oder 
nuklearen Katastrophenlagen dekontami-
niert, medizinisch versorgt und transpor-
tiert werden. Die Fachmodule sind Füh-
rung, Dekontamination Verletzter, Be-
handlung, Patiententransport und Logistik.  
 

 
Quelle: www.behoerden-spiegel.de 

 
Die Aus- und Fortbildung aller Helfer für 
Krisenlagen wird über ein mehrstufiges 
System gewährleistet.  
 
In jährlichen Kreis- und Landesübungen 
mit wechselnden Schwerpunktthemen, 
wie z. B. Tierseuchen, Gefahrstoffunfälle 
oder Naturkatastrophen wird dann das 
Wissen für den Ernstfall gefestigt.  
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Eine MTF besteht im Einsatzfall einer 
Dienstschicht aus 110 Helferinnen und 
Helfern und insgesamt 20 Fahrzeugen 
verschiedener Fahrzeugtypen. Sie ist in 
der Lage, einen Behandlungsplatz für bis 
zu 50 Personen einzurichten und zu be-
treiben.  
 
Insgesamt erhält das Land Mecklenburg-
Vorpommern für die MTF vom Bund 21 
neue, modern ausgestattete Spezialfahr-
zeuge. Bei den heute in Neubrandenburg 
von Innenminister Caffier offiziell an den 
DRK-Landesverband übergebenen Fahr-
zeugen handelt es sich um Mannschafts-
transportwagen, Kommando-Wagen, 
Krankentransportwagen und den Geräte-
wagen "Sanität".  
 

Der Gerätewagen "Sanität" ist von ganz 
besonderer Bedeutung. In ihm befinden 
sich unter anderem Verbandzeug, Beat-
mungsgeräte, Krankentragen und Diag-
nosehilfen. Die medizinischen Möglich-
keiten beim Einsatz erreichen in Teilen 
durchaus das Niveau einer Intensivsta-
tion. Denn die Ausstattung des Gerätewa-
gens soll nicht nur die Erstversorgung er-
möglichen, sondern im Bedarfsfall auch 
weitere Behandlung, falls die Betroffenen 
nicht unmittelbar in ein Krankenhaus 
transportiert werden können.  
 
Deshalb gehören auch Zelt, Stromerzeu-
ger, Beleuchtung und sogar Mobiliar zum 
Equipment des Gerätewagens.  
 
Für jede MTF sind sieben Gerätewagen 
"Sanität" vorgesehen.  

 
 

Erstellung eines Energiekonzeptes 
für die Region Goldberg wird gefördert 

 
Pressemeldung Nr. 39/13 des Ministeri-
ums für Energie, Infrastruktur und Lan-
desentwicklung - 03.04.2013 
 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat 
zur Umsetzung des Aktionsplans Klima-
schutz gemäß der Klimaschutz-Richtlinie 
eine Förderung in Höhe von 7.437 Euro 
bewilligt. Mit diesen Mitteln aus dem "Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwick-
lung" (EFRE) wird die Erstellung eines 
regionalen Energiekonzeptes zur Nutzung 
erneuerbarer Energien in Goldberg 
(Landkreis Ludwigslust-Parchim) geför-
dert. 
 

Ziel des Energiekonzeptes ist, zu ermit-
teln, wie durch Erzeugung und Verwer-
tung von erneuerbaren Energien die Re-
gion Goldberg wirtschaftlich gestärkt wer-
den kann. 
 
Dazu soll ein Konzept erarbeitet werden, 
das Möglichkeiten aufzeigt, interne Wirt-
schaftskreisläufe aufzubauen und diese in 
die Energieerzeugung, -verarbeitung und  
-verwertung einzubinden. 
 
Dafür werden die Wärmebedarfe der Ver-
braucher ermittelt und untersucht, wie 
diese Bedarfe kostengünstig unter Be-
rücksichtigung der CO2-Reduzierung zu 
decken sind. 

  



INFO-DIENST Nr. 88 / Mai 2013      Seite 12 

Fördermittel für Wismar und Parchim 
 
Pressemeldung Nr. 42/13 des Ministeri-
ums für Energie, Infrastruktur und Lan-
desentwicklung - 08.04.2013 
 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern ge-
währt Zuwendungen für Maßnahmen zur 
Umsetzung der Klimaschutz-Richtlinie. 
Gefördert werden mit den Mitteln aus dem 
"Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung" Projekte der Hansestadt Wis-
mar und der Stadt Parchim. 
 

 
 
Als Grundlage für eine energetische 
Stadtsanierung plant die Stadt Parchim 
die Erstellung eines Energie- und Klima-
schutzkonzeptes. Die Studie soll Maß-
nahmen darstellen, wie durch die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowohl die Strom- 
als auch die Wärmeversorgung gewähr-
leistet werden kann. Darüber hinaus sol-
len Lösungsvorschläge zur energetischen 

Sanierung des alten Wohnungsbestandes 
erarbeitet werden. 
 
Die Stadt Parchim beabsichtigt, zur nach-
haltigen Stärkung der historischen Altstadt 
diese energetisch zu sanieren. Ziel ist 
unter anderem der Erhalt historischer 
Bauten sowie die Schaffung von Wohn-
raum bei gleichzeitiger Leerstandsbeseiti-
gung. Die Bevölkerung soll bei der Erar-
beitung von Lösungsansätzen mit einbe-
zogen werden. Das Land fördert die Er-
stellung der Studie mit einer Zuwendung 
in Höhe von 19.000 Euro. 
 
Eine Zuwendung in Höhe von 7.459 Euro 
erhält die Hansestadt Wismar. Gefördert 
wird die Erstellung einer Machbarkeitsstu-
die zur energetischen Stadtsanierung am 
Alten Hafen. Analysiert werden sollen die 
Gebäude und Speicher sowie ihre Umge-
bung hinsichtlich ihres energetischen Zu-
standes. Zudem sollen konkrete Maß-
nahmen zum Thema Klimaschutz entwi-
ckelt werden. 
Im Ergebnis soll ein quartierbezogenes, 
langfristiges Konzept zur Energieeffizienz 
vorgelegt werden, welches synergetisch 
mit der Planung für die Entwicklung des 
Alten Hafens umsetzbar ist. Das Klima-
quartier Alter Hafen soll ein Impulsprojekt 
in der Hansestadt Wismar darstellen und 
als Aushängeschild der Stadt am Wasser 
dienen. 

 
 
 

Neue Richtlinie zur Gewährung von Darlehen für Klimaschutz-Projekte 
 
Pressemeldung Nr. 43/13 des Ministeri-
ums für Energie, Infrastruktur und Lan-
desentwicklung - 09.04.2013 
 
Ab heute in Kraft: Das Energieministerium 
erließ die Richtlinie zur Gewährung von 
Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-
Projekten in Mecklenburg-Vorpommern 
(Klimaschutz-Darlehensprogramm). Damit 
können ab sofort zinsgünstige Darlehen 

zur Realisierung von Klimaschutz-Vorha-
ben beim Landesförderinstitut Mecklen-
burg-Vorpommern (LFI) beantragt wer-
den. 
 
Das Energieministerium reagiert mit die-
ser Richtlinie auf die Situation insbeson-
dere bei Unternehmen, denen die Reali-
sierung von Klimaschutz-Projekten unter 
marktüblichen Konditionen nicht möglich 
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ist. Damit ist die Vergabe von Krediten 
auch ohne Nutzung von KfW-Mitteln reali-
sierbar. 
 
Gefördert werden Maßnahmen in Meck-
lenburg-Vorpommern, die der direkten 
oder indirekten Einsparung von Treib-
hausgasen dienen. Dazu gehören Maß-
nahmen zur Nutzung und Speicherung 
erneuerbarer Energien sowie Pilot- und 
Demonstrationsprojekte. Nicht gefördert 
werden Anlagen zur Solarstromerzeu-
gung, soweit sie nicht von kommunalen 
Trägern auf eigenen Flächen installiert 
werden. 
Antragsberechtigt sind Körperschaften 
und Anstalten öffentlichen Rechts, Unter-
nehmen, die in Mecklenburg-Vorpommern 
eine Betriebsstätte unterhalten, sowie 
Vereine, Verbände, gemeinnützige Stif-
tungen und Gesellschaften. 
 
Die Förderung erfolgt in Form eines rück-
zahlbaren Ratendarlehens aus Mitteln des 
"Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung" (EFRE). Die zurückgezahlten 
Beträge fließen in einen Fonds, aus dem 

wieder neue Darlehen an Projekte nach 
dem Klimaschutz-Darlehensprogramm 
vergeben werden können (revolvierender 
Fonds). 
 
Die Darlehen werden zu einem niedrigen 
Zinssatz ab 0,5 Prozent nach Anwendung 
eines risikogerechten Zinssystems verge-
ben. Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen 
Raten, wobei maximal zwei tilgungsfreie 
Jahre gewährt werden können. Eine 
gleichzeitige Beantragung von Fördermit-
teln nach der Klimaschutz-Richtlinie ist 
möglich. 
 
Die Richtlinie sowie ein entsprechendes 
Merkblatt können auf der Internetseite des 
LFI unter 
http://www.lfi-
mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Ser
vice/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen
/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_gu-
enstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-
Projekte/index.jsp  
eingesehen werden. Zudem gibt es dort 
für Interessierte die Möglichkeit, Anträge 
direkt aus dem Internet herunterzuladen. 

 
 

Bundesweites Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" gestartet 
 
Gewalt gegen Frauen gehört in Deutsch-
land leider zum Alltag. 40 Prozent sind 
schon einmal Opfer von körperlicher oder 
sexueller Gewalt geworden. 25 Prozent 
haben mindestens einmal in ihrem Leben 
körperliche oder sexuelle Gewalt durch 
ihren Lebenspartner erlitten. 13 Prozent 
wurden Opfer von sexueller Gewalt. Ob-
wohl eine Mehrzahl der Frauen weiß, 
dass es Beratungs- und Hilfsangebote für 
sie gibt, wenden sich nur wenige an eine 
solche Institution. An dieser Stelle setzt 
das neue und bundesweit einmalige Hil-
fetelefon des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend mit 
seinem Rund-um-die-Uhr-Angebot an. 
Unter der kostenlosen Telefonnummer 
08000116016 ist das Hilfetelefon ab sofort 
erreichbar. Kompetente Ansprechpartne-
rinnen stehen betroffenen Frauen bei al-

len Fragen zur Seite. Auf Wunsch werden 
Hilfesuchende an Unterstützungseinrich-
tungen vor Ort weitervermittelt. Das Hil-
fetelefon ergänzt somit die vor Ort bereits 
bestehenden Hilfeangebote.  
 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr er-
reichbar: Das Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ bietet Betroffenen erstmals die 
Möglichkeit, sich zu jeder Zeit anonym, 
kompetent und sicher beraten zu lassen. 
Ob Gewalt in Ehe und Partnerschaft, 
sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung 
sowie Stalking, Zwangsprostitution oder 
Genitalverstümmelung – Beraterinnen 
stehen hilfesuchenden Frauen zu allen 
Formen der Gewalt vertraulich zur Seite 
und leiten sie auf Wunsch an die pas-
sende Unterstützungseinrichtung vor Ort 
weiter. Der Anruf unter der Rufnummer 

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Service/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_guenstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-Projekte/index.jsp
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Service/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_guenstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-Projekte/index.jsp
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Service/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_guenstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-Projekte/index.jsp
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Service/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_guenstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-Projekte/index.jsp
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Service/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_guenstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-Projekte/index.jsp
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/_Service/Archiv/Archivmeldungen/_meldungen/Neue_Richtlinie_zur_Gewaehrung_guenstiger_Darlehen_fuer_Klimaschutz-Projekte/index.jsp
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08000116016 und die Beratung sind kos-
tenlos.  
 
Auch Fachkräfte, die im Rahmen ihres 
beruflichen oder ehrenamtlichen Einsat-
zes mit Gewalt gegen Frauen konfrontiert 
werden, können sich jederzeit an das Hil-
fetelefon wenden. Darüber hinaus richtet 
sich das Angebot auch an alle anderen 
Menschen, die Frauen helfen wollen, die 
Opfer von Gewalt geworden sind. Das 
können z. B. Familienangehörige, Freun-
dinnen und Freunde oder Bekannte sein. 
 
Als ortsunabhängige und bei Bedarf 
mehrsprachige 24-Stunden-Beratung 
schließt das neue Angebot die Lücke im 
Netzwerk der Unterstützungseinrichtun-
gen. Frauen finden mit dem Hilfetelefon 
leichter den Weg zu den ausdifferenzier-
ten und qualifizierten Beratungs- und 
Schutzeinrichtungen vor Ort. Auf 
www.hilfetelefon.de können Frauen auch 
über eine gesicherte, anonyme und barri-
erefreie Online-Verbindung Kontakt zu 
den Beraterinnen aufnehmen. Über die 
Website gibt es auch einen Zugang zu 
einer Gebärdendolmetschung. 
 
Unter www.hilfetelefon.de sind zahlreiche 
Materialien für die Fach- und Öffentlich-

keitsarbeit eingestellt, die heruntergeladen 
oder bestellt werden können. 
Neben Flyern, Plakaten und anderen 
Materialien gibt es auch einen TV-Spot, 
der für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt 
werden kann. 
 

 
 
Mit dem Hilfetelefon hat die Bundesregie-
rung ein zentrales Vorhaben des Koaliti-
onsvertrages im Bereich Gewalt gegen 
Frauen umgesetzt. Das Hilfetelefon ist 
beim Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ange-
siedelt. Das Bundesfamilienministerium 
überprüft die Wirksamkeit des Angebots 
des Hilfetelefons insbesondere im Rah-
men einer umfassenden Evaluierung. Das 
BAFzA wird jährlich einen Sachstandsbe-
richt zur Inanspruchnahme des Hilfetele-
fons und seinen Leistungen veröffentli-
chen. 
 
Quelle: Der Überblick Heft 4/2013, S. 156. 

 
 

Kommunen und Rundfunkanstalten vereinbaren Analyse der finanziellen 
Belastungen durch den neuen Rundfunkbeitrag 

Pressemeldung des DStGB vom 8.3.2013 
 
Die kommunalen Spitzenverbände und 
die ARD haben gemeinschaftlich ein Ver-
fahren beschlossen, das die Gründe für 
Mehrbelastungen durch den Rundfunk-
beitrag untersucht. Im Zentrum steht da-
bei eine Analyse durch ein unabhängiges 
Wirtschaftsinstitut, das in Abstimmung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden und 
den Rundfunkanstalten agiert. 
 
Ziel der Untersuchung ist es, die struktu-
rellen und prozessualen Faktoren zu 
identifizieren, die zu nicht beabsichtigten 
finanziellen Belastungen durch die neue 

Rundfunkfinanzierung führen könnten. Die 
Ergebnisse fließen in die von der Politik 
vorgesehene Evaluierung des neuen 
Rundfunkbeitrags ein. 
 
"Die Rundfunkanstalten haben keinerlei 
Interesse an einer unzumutbaren Mehr-
belastung der Kommunen. Ohne empiri-
sche Daten ist es aber nicht möglich, 
sachgerechte Schlüsse zu ziehen. Es 
freut mich, dass ARD und Kommunen 
sich nun auf ein gemeinsames Verfahren 
verständigen konnten", sagt SWR-Inten-
dant Peter Boudgoust. 

http://www.hilfetelefon.de/
http://www.hilfetelefon.de/
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Die kommunalen Spitzenverbände Deut-
scher Städtetag, Deutscher Landkreistag 
und Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund erklären, gerne auf das Angebot der 
ARD eingehen zu wollen und ihren Teil 
dazu beizutragen, damit das für eine Ur-
sachenprüfung notwendige empirische 
Material erhoben werden kann. Dass 
diese Erhebung wissenschaftlich begleitet 
werden soll, sei ein gutes Verfahren. 
 

 
 

Die Kommunen sehen im öffentlich-recht-
lichen Rundfunk nach wie vor einen un-
verzichtbaren Faktor für die individuelle 
und öffentliche Meinungsbildung und tra-
gen die jetzt vorgesehene geräteunab-
hängige Beitragsbemessung im Rahmen 
des bisherigen Umfangs grundsätzlich 
mit. 
 
Zur Umsetzung der getroffenen Vereinba-
rung werden kommunale Spitzenverbände 
und Rundfunkanstalten nun auf Arbeits-
ebene weitere Gespräche führen. Das 
Verfahren wird von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio gemeinsam getragen. 
Es liefert wertvolle Erkenntnisse, die in 
den Evaluierungsprozess, der von den 
Ländern durchgeführt wird, Eingang fin-
den werden. 
Die Rundfunkanstalten befinden sich in 
vergleichbaren Gesprächen mit Kirchen 
und Unternehmensverbänden. 
 

 

"Toleranz und Demokratie stärken" 
Pressemitteilung des Deutschen Städtetags vom 13.3.2013 

 
Städte vernetzen sich im Kampf gegen 
Rechtsextremismus – Deutscher Städte-
tag unterstützt NPD-Verbotsantrag  
 
Die deutschen Städte bekennen sich zu 
ihrer Verantwortung, gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und Antisemitismus sowie Islamfeindlich-
keit vorzugehen. Sie unterstützen die 
Länder dabei, ein NPD-Verbot sowie ein 
Verbot von Tarnorganisationen anzustre-
ben. Die Städte wollen darüber hinaus 
beim Kampf für Demokratie und Toleranz 
alle zur Verfügung stehenden Mittel nut-
zen und die Zusammenarbeit zwischen 
den Städten intensivieren. „Damit Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus keine 
Chance haben, ist es notwendig, rechts-
extremistische Meinungen und Aktivitäten 
auf allen Ebenen zu bekämpfen und Tole-
ranz und Demokratie zu stärken. Das ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an 
der die Städte aktiv mitwirken", sagte der 
stellvertretende Präsident des Deutschen 

Städtetages und Heilbronner Oberbür-
germeister Helmut Himmelsbach heute 
nach einer Präsidiumssitzung des kom-
munalen Spitzenverbandes in der baden-
württembergischen Stadt. 
 
Zahlreiche Städte engagieren sich seit 
Jahren gegen Rechtsradikalismus und 
Ausländerfeindlichkeit. Beispielsweise 
fördern sie die Prävention in Schulen und 
Jugendeinrichtungen, warnen sie vor An-
mietungen durch Rechtsextremisten und 
begrüßen sie das Engagement von Verei-
nen und Initiativen, die Gegendemonstra-
tionen organisieren. Als wirkungsvoll hat 
sich erwiesen, den Austausch von lokalen 
und regionalen Akteuren zu begleiten. 
 
„Es geht darum, erfolgreiche Strategien zu 
entwickeln, um den Rechtsradikalen den 
Nährboden zu entziehen und ihre Präsenz 
sowohl in den kommunalen Vertretungs-
körperschaften als auch bei Demonstrati-
onen, Konzerten und in den sozialen On-
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line-Netzwerken zu verhindern. Dazu 
helfen beispielsweise Aktionsbündnisse 
gegen Rechts sowie die Zusammenarbeit 
mit Jugendarbeit und Schulen, von städti-
schen Ämtern, Polizei, Kirchen und freien 
Trägern. Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sind dabei unverzichtbare Part-
ner", sagte der stellvertretende Städte-
tagspräsident. 
 
Auch die Einrichtung von „Fachstellen 
gegen Rechtsextremismus" in den Kom-

munen stelle ein wirksames Instrument 
dar, um Aktivitäten zu bündeln. Damit be-
reits bestehende kommunale Netzwerke 
und lokale Handlungsstrategien gegen 
Rechtsextremismus nachhaltig wirken 
können, fordert der Deutsche Städtetag 
den Bund auf, erfolgreiche Bundespro-
gramme zu intensivieren und weiter zu 
entwickeln, die lokale Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus fördern. 

 

 
Quelle: „Der Landkreis“, März 2013, S. 64  
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Aus der Rechtsprechung 
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Quelle: „Der Landkreis“, März 2013, S. 139ff. 
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Kommunalaufsichtliche Anweisung zur Erhöhung einer Kreisumlage 
Aus dem Urteil des Hessischen VGH vom 14.02.2013, Az. 8 A 816/12 

 
1. Nach § 37 Abs. 1 Finanzaus-

gleichsgesetz (FAG) sind Landkrei-
se mit nicht durch andere Einnah-
men ausgeglichenen Haushalten 
rechtlich verpflichtet, bei ihren 
kreisangehörigen Gemeinden eine 
Kreisumlage zu erheben mit einem 
Hebesatz, der voraussichtlich zum 
Ausgleich des Kreishaushalts füh-
ren wird. Würde der hierzu 
erforderliche Hebesatz der Kreis-
umlage allerdings zusammen mit 
dem vorgesehenen Hebesatz für 
die Schulumlage 58 Prozent der 
Umlagegrundlagen übersteigen, 
gebieten es die Grundsätze des 
gemeindefreundlichen Verhaltens 
und der Verhältnismäßigkeit, von 
einer zur Überschreitung dieses 
Prozentsatzes führenden Festset-
zung des Hebesatzes abzusehen. 

 

2. Kommt ein Landkreis seiner Ver-
pflichtung nach Nummer 1 nicht 
nach, kann er von der Kommu-
nalaufsichtsbehörde gem § 139 
Hessische Gemeindeordnung 
(HGO) i. V. m. § 54 Hessische 
Landkreisordnung (HKO) durch 
kommunalaufsichtliche Anweisung 
zur Erfüllung dieser Rechtspflicht 
gezwungen werden. Eine kommu-
nalrechtliche Beanstandung der 
Haushaltssatzung nach § 138 HGO 
ist in diesen Fällen keine geeignete 
Handlungsalternative, weil sie dem 
Landkreis nicht zu einem gültigen 
Haushalt verhelfen, sondern ihn 
den erheblichen Nachteilen einer 
vorläufigen Haushaltsführung nach 
§ 99 HGO i. V. m. § 52 Abs. 1 S. 1 
HKO aussetzen würde. 

 
 

 

Anspruch auf unverzügliche Einberufung der Stadtvertretung nur unter 
Einhaltung der Ladungsfristen 

 
OVG Greifswald, Beschluss vom 
02.08.2012, Az. 2 M 121/12 
 
Aus den Gründen: 
 
Die Antragstellerin, eine Fraktion der 
Stadtvertretung, begehrt den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung gegenüber dem 
Antragsgegner, dem Stadtpräsidenten,  
eine Dringlichkeitssitzung der Stadtver-
tretung mit einer Frist von 3 Tagen einzu-
berufen. 
 
Das Verwaltungsgericht hat den Antrag 
mit Beschluss vom 27. Juli 2012 abge-
lehnt […]. Die Antragstellerin habe einen 
Anordnungsgrund nicht glaubhaft ge-
macht. Hinsichtlich des Bauvorhabens 
"Gregoriusberg" habe sie keine Umstände 
vorgetragen, aufgrund derer ein Beginn 
des Bauvorhabens oder sonstige der 

Umsetzung einer Veränderungssperre 
entgegenstehenden Tatsachenwirkungen 
bereits vor dem 8. August 2012 zu be-
fürchten seien. Gleiches gelte hinsichtlich 
des von der Antragstellerin angeführten 
Tagesordnungspunktes Sportförderung. 
Außerdem fehle es - so das Verwaltungs-
gericht - wegen der mangelnden Dring-
lichkeit auch am Anordnungsanspruch. 
 
Die dagegen gerichtete Beschwerde der 
Antragstellerin hat keinen Erfolg. 
 
Die Beschwerde, auf deren Begründung 
der Senat beschränkt ist (§ 146 Abs. 4 
Satz 3 VwGO), wird schon dem Darle-
gungserfordernis nicht gerecht, greift aber 
auch in der Sache nicht durch. 
 
Es fehlt auch nach dem Beschwerdevor-
bringen an einem Anordnungsgrund. 
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Dies gilt bereits insoweit, als die Antrag-
stellerin unter Bezugnahme auf ihr erstin-
stanzliches Vorbringen vorträgt, eine Be-
schlussfassung über eine Veränderungs-
sperre im Hinblick auf die drohende Er-
teilung einer Baugenehmigung für das 
Bauvorhaben "Gregoriusberg" würde ins 
Leere laufen. Denn der Antragsgegner 
hatte bereits mit seiner erstinstanzlichen 
Antragserwiderung ausgeführt, dass die 
entsprechenden Bauunterlagen erst am 
17. Juli 2012 bei der Stadt eingegangen 
sind und nicht vor Rückkehr des Amtslei-
ters aus dem Urlaub (nach dem 8. August 
2012) bearbeitet werden, zumal ein Bau-
beginn erst für 2015 geplant ist. Vor die-
sem Hintergrund hat der Antragsteller 
auch mit der Beschwerdebegründung 
nichts vorgetragen, was der Annahme des 
Verwaltungsgerichts, gegenteilige Tatsa-
chenwirkungen seien nicht ersichtlich, 
entgegenstehen könnte. 
 
Soweit dem Vorbringen der Antragstellerin 
im Beschwerdeverfahren zu entnehmen 
sein sollte, dass sie meint, im Rahmen 
eines Verfahrens des vorläufigen Rechts-
schutzes einen Anspruch auf Verpflich-
tung des Antragsgegners zu haben, dass 
dieser der Ladung für die Sitzung am      
8. August 2012 einen Hinweis in Anleh-
nung an § 30 Abs. 3 Satz 1 KV M-V bei-

zufügen habe, fehlt es auch insoweit nach 
Auffassung des Senats an der erforderli-
chen Geltendmachung eines Anord-
nungsgrundes. Denn angesichts der 
nunmehr für einen Zeitpunkt nach den 
Sommerferien anberaumten Stadtvertre-
tungssitzung steht grundsätzlich zu er-
warten, dass jedenfalls mehr als die Hälfte 
der (ehrenamtlichen) Stadtvertreter ihrer 
Pflicht zur Sitzungsteilnahme nach § 23 
Abs. 3 Satz 3 KV M-V nachkommen und 
erscheinen wird. Davon geht ersichtlich 
auch der Antragsgegner aus. Gegenteili-
ges hat die Antragstellerin weder sub-
stantiiert vorgetragen noch ist es sonst 
ersichtlich. 
 
Soweit die Antragstellerin noch einmal mit 
Schriftsatz vom heutigen Tage die 
Rechtsauffassung erkennen lässt, dem    
§ 29 KV M-V sei - unabhängig von der 
sachlichen Dringlichkeit einer Angelegen-
heit - ein Anspruch auf Einberufung einer 
Dringlichkeitssitzung (binnen 3 Tagen) zu 
entnehmen, geht sie fehl. Sie verkennt, 
dass neben dem formellen Dringlichkeits-
antrag auch die materielle Dringlichkeit    
i. S. einer besonderen Eilbedürftigkeit ge-
geben sein muss (vgl. Gentner, in: 
Schweriner Kommentierung, 3. Aufl. 2005, 
§ 29 Rn. 17). Die Angelegenheit muss 
derart eilbedürftig sein, dass ihre unver-
zügliche Behandlung durch die Gemein-
devertretung notwendig ist, um Schaden 
von der Gemeinde abzuwenden. Nichts 
anderes ist der pauschal von der Antrag-
stellerin in Bezug genommenen Begrün-
dung des Gesetzesentwurfs (LT MV    
Drs. 1/3645, S. 112f.) zu entnehmen. Da-
für ist jedoch hier, wie bereits oben zum 
fehlenden Anordnungsgrund ausgeführt, 
nach Auffassung des Senats nichts er-
sichtlich. 
 
Quelle: Der Überblick Heft 3/2013, S.112f. 

 


